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geschickte erklärt, die sich neben dem Weißen Buch von Sarnen 
bei Justinger, Hemmerlin, Melchior Ruß usw. erhalten haben. 
Meyer hat sich mit dem Problem der allmählichen Entste­
hung der Befreiungsgeschichte, die der älteren Forschung vor allem 
am Herzen lag, nur ganz nebenher auseinandergesetzt. Er 
spricht nur von nicht erhaltenen Schriftlichen Redaktionen der 
Befreiungsgeschichte in der Urner Kanzlei und im Lande Schwyz’ 
(S. 64), redet daher von der Konzentration der Geschichte schon 
in der allerältesten Quelle, im Weißen Buch’ (S. 123, Anm. 208), 
aber er erklärt nicht, wie es kommt, daß Hemmerlin noch um 1450 
den ersten Grund zur Eidgenossenschaft’ in der Zerstörung der 

Inselburg Lowerz durch die Schwyzer sieht, oder daß die spätere 
Urner Überlieferung (das Tellenlied um 1474, Melchior Ruß in 
seiner Chronik nach 1480 usw.) die Erhebung durch Teil ver­
anlaßt sein läßt, während das Weiße Buch die Staufacher - Ge­
sellschaft mit ihrem Rütlischwur in den Vordergrund schiebt — 
alles oft behandelte Fragen (vgl. Wilh. Vischer, Die Sage von 
der Befreiung der Waldstädte, Leipzig 1867; G. Meyer von Knonau, 
Die Sage von der Befreiung der Waldstätte, Basel 1873), die von 
Meyer jedoch kaum gestreift werden. Ihn interessiert statt dessen 
die neue Chronologie der Ereignisse, die er zu erschließen versucht. 
Er geht davon aus, daß Hemmerlin die Einnahme von Sarnen 
auf den Weihnachtstag desselben Jahres setzt, in dem die Insel­
burg Lowerz von den Schwyzern genommen wurde (S. 91, 
Anm. 150). Da Obwalden aber, in dem Sarnen liegt, offenbar 
erst später dem Augustbunde von 1291 beigetreten ist, was auch 
Bresslau bereits aus der Umgestaltung des an dem Bundesbriefe 
hangenden Nidwaldenchen Siegels geschlossen hatte, so fällt die 
Einnahme Sarnens seiner Meinung nach ins Jahr 1291, der 
vorher berichtete Burgensturm der Schwyzer etwa Ende Juli 1291; 
dieser aber wieder soll dem Berichte des Weißen Buches zufolge 
unmittelbar nach der Tat in der hohlen Gasse bei Küßnacht ge­
schehen sein. Somit drängt sich jetzt alles Geschehen auf einen 
sehr kurzen Zeitraum zusammen, und zwar in die Jahre 1290' 
und 1291. Daraus entsteht dann die Schwierigkeit, daß die an­
tiqua confoederationis forma etwa in das Jahr 1290 gesetzt werden 
muß, jedenfalls ganz kurze Zeit vor den Bundesbrief vom August 
1291. Meyer hat die Schwierigkeit wohl empfunden. Er hat 
versucht, sie durch eine Interpretation des Wortes antiqua aus 
der Welt zu schaffen, aber er wird im Ernst wohl selbst nicht 


